
Beitrittserklärung
der Eltern für ihr minderjähriges Kind

Name des Kindes Vorname des Kindes

Strasse Wohnort

Geburtsdatum Telefon-Nr. / Handy-Nr.

Email-Adresse des Kindes Email-Adresse des Erziehungsbe rechtigten

Musikalische Abteilung Ausbilder/-in

Spielmannszug Brass Band
Instrument Beginn der Mitgliedschaft

Datenschutz

Ort, Datum Unterschrift

Konto-Nummer Konto-Inhaber

bei (Geldinstitut) Bankleitzahl

Ort, Datum Unterschrift

Gleichzeitig erteile eine widerrufliche Einzugsermächtigung über das nachstehend genannte
Konto:

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben auf elektronischen Datenträgern gespeichert
werden.

Hiermit beantrage ich als Erziehungsberechtigter für mein nachfolgend genanntes Kind die
Mitgliedschaft im Spielmannszug & Brass Band Lüdinghausen e.V.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die in der Anlage beigefügten Bedingungen
der Mitgliedschaft anerkenne.

Hiermit erkenne ich die Satzung des Spielmannszug &  Brass Band Lüdinghausen e.V. an.



Der Mitgliedsbeitrag beträgt für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre € 28,00 jährlich, ab dem vollendeten 18.
Lebensjahr € 37,00 jährlich. Der Beitrag wird zu Beginn des Jahres für das gesamte Geschäftsjahr fällig und
halbjährlich vom o.g. Konto eingezogen.

Bedingungen der Mitgliedschaft

Mitgliedsbeitrag

Mitgliedschaft
Die Kündigung der Mitgliedschaft muss lt. Satzung dem Vorstand schriftlich mitgeteilt werden. 
Bis zum Zugang der schriftlichen Kündigung bleibt die Mitgliedschaft bestehen.

Gebühren
Bankgebühren, die dem Spielmannszug & Brass Band Lüdinghausen e.V. durch eigenes Verschulden (z.B.
fehlende Kontodeckung, grundlose Stornierung der Lastschrift, etc.) entstehen, gehen zu Lasten des
Mitgliedes. Insbesondere eine geänderte Bankverbindung ist dem Vorstand unverzüglich schriftlich
mitzuteilen! Enstandene Gebühren werden mit der nächsten Beitragsabbuchung vom Konto des Mitgliedes
eingezogen.

Unterrichtsmaterial
Für Unterrichtsmaterial wird eine einmalige Pauschale in Höhe von € 30,00 fällig, die mit dem ersten
Mitgliedsbeitrag erhoben wird.

Uniform
Nach Übergabe der Uniform wird ein Zuschuß in Höhe von € 40,00 von dem Verein bekannten Konto
eingezogen. Eigentumsrechte an der Uniform entstehen dadurch nicht.

Instrumente
Sämtiche Instrumente werden vom Verein gestellt und bleiben Eigentum des Vereins.

Jugendarbeit
Der Verein ist nach § 9 Jugendwohlfahrtsgesetz als jugendfördernd anerkannt. In außermusikalischen
Bereich werden vom Jugendvorstand Freizeitmaßnahmen geplant und durchgeführt.

Übungswochenene / Mehrtagesfahrt
Durchschnittlich einmal im Jahr führt der Verein ein Übungswochenende oder eine Mehrtagesfahrt für die
Stammmitglieder der Abteilungen durch. Hierfür werden Eigenbeteiligungen (i.d.R. 10,00 € / Tag), sofern sie
50,00 € nicht überschreiten, von dem Verein bekannten Konto abgebucht. Über die Teilnahme entscheidet
die musikalische Leitung der Abteilungen.

Versicherung
Alle Mitglieder sind wie folgt versichert:
Haftpflicht 
2.000.000€ Personenschäden 1.000.000€ Sachschäden; 100.000€ Vermögensschäden
Unfallversicherung

Internet: www.spielleute.org  e-mail: info@spielleu te.org
Die Zugansdaten für den Mitgliederbereich können beim musikalischen Leiter erfragt werden.

a) bis 14 Jahre: 13.000€ bei Invalidität, 26.000€ bei Vollinvalidität, 4.000€ bei Tod, 3.000€ Bergungskosten
b) über 14 Jahre: 11.000€ bei Invalidität; 22.000€ Vollinvalidität, 6.000€ bei Tod, 3.000€ Bergungskosten; 6€
Krankenhaustagegeld
Versichert sind die Folgen körperlicher Unfälle, von denen Mitglieder bei ihrer Betätigung für den Verein
betroffen werden. Unfälle auf dem direkten Wege von und zu den Veranstaltungen sind mitversichert. Die
Versicherungsbeiträge werden vom Verein getragen.


